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Abréviations

VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

UNO Organisation der Vereinten Nationen
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen

und -direktoren
NDG Nachrichtendienstgesetz
ETH Eidgenössische Technische Hochschule
NEK Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin
SiK-NR Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
EU Europäische Union
SGG Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EDÖB Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
BJ Bundesamt für Justiz
EWR Europäischer Wirtschaftsraum
EKF Eidgenössische Kommission für Frauenfragen
SAG Schweizer Allianz Gentechfrei
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch
BÜPF Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und

Fernmeldeverkehrs
SRF Schweizer Radio und Fernsehen
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
VPOD Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste
SIG Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund
SEK Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund
FIDS Föderation islamischer Dachorganisationen Schweiz
SBK Schweizerische Bischofskonferenz
OFRA Organisation für die Sache der Frau
SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband
EKR Eidgenössische Kommission gegen Rassismus
SSV Schweizerischer Städteverband
NDB Nachrichtendienst des Bundes

(bis 2010: Strategischer Nachrichtendienst und Dienst für Analyse und
Prävention)

IZRS Islamischer Zentralrat Schweiz
EMD Eidgenössisches Militärdepartement,

heute: Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

SBK Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
EKS Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz
IS Islamischer Staat
CBCES Schweizer Bischofskonferenz, Kommission für Bioethik
iEH2 Institut für Ethik, Geschichte und Geisteswissenschaften, Medizinische

Fakultät, Universität Genf
MERH_UZH Kompetenzzentrum Medizin - Ethik - Recht Helvetiae
MIGUNIBE Zentrum für Gesundheitsrecht und Management im Gesundheitswesen
SPO SPO Patientenschutz
HLI Human Life International Schweiz
HGS Hippokratische Gesellschaft Schweiz
ÄPOL Ärzte und Pflegefachpersonen gegen Organspende am Lebensende
PLJS Plattform der Liberalen Juden der Schweiz

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

ONU Organisation des Nations unies
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
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LRens Loi sur le renseignement
EPF École polytechnique fédérale
CNE Commission nationale d'éthique
CPS-CN Commission de la politique de sécurité du Conseil national
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
UE Union européenne
SSUP Société suisse d'utilité publique
CrEDH Cour européenne des droits de l'homme
PFPDT Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
OFJ Office fédéral de la justice
EEE l'Espace économique européen
CFQF Commission fédérale pour les questions féminines
StopOGM Alliance suisse pour une agriculture sans génie génétique
CP Code pénal suisse
LSCPT Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et

télécommunication
RTS Radio Télévision Suisse
USAM Union suisse des arts et métiers
SSP syndicats des Services publics
FSCI Fédération suisse des communautés israélites
FEPS Fédération des Églises protestantes de Suisse
FOIS La fédération d'organisations islamiques de suisse
CDES Conférence des évêques suisses
OFRA Organisation pour la cause des femmes
UPS Union Patronale Suisse
CFR Commission fédérale contre le racisme
UVS Union des Villes Suisses
SRC Service de renseignement de la Confédération

(à 2010: Service de renseignement stratégique et Service d'analyse et de
prévention)

CCIS Conseil Central Islamique Suisse
DMF Département militaire fédéral,

aujourd'hui: Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS)

ASI Association suisse des infirmiers et infirmières
EERS Église évangélique réformée de Suisse
EI Etat islamique
CBCES Commission de bioéthique de la Conférence des évêques
iEH2 Institut Ethique Histoire Humanités, Faculté de médecine, Université de

Genève
MERH_UZH Centre de Compétence Médecine - Ethique - Droit Helvetiae
MIGUNIBE Centre pour le droit de la santé et la gestion des soins de santé
OSP OSP Organisation suisse des patients
HLI Human Life International Suisse
SHS Société Hippocratique Suisse
MIOF Médecins et Infirmières contre le Don d'Organes en Fin de Vie
PJLS Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Sécurité extérieure

Lange bevor der Bundesrat Mitte Juni 2016 mit seiner Medienkonferenz den
Abstimmungskampf zum Nachrichtendienstgesetz offiziell eröffnete, wurde das Thema
breit in der Öffentlichkeit diskutiert. Anlass dazu boten etwa die Terroranschläge in
Brüssel vom 22. März 2016, in deren Nachgang bürgerliche Sicherheitspolitikerinnen
und -politiker den Bundesrat dazu aufforderten, dem Nachrichtendienst per
dringlichem Bundesbeschluss schleunigst zu den notwendigen Kompetenzen zu
verhelfen. Man könne nicht warten, bis das neue NDG nach der
Referendumsabstimmung vom September in Kraft treten könne; die jüngsten Anschläge
hätten gezeigt, «dass die Bedrohung durch Terrorismus real ist», erklärte die
Präsidentin der SiK-NR, Ida Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU), gegenüber der NZZ. In
Zeiten wie diesen sei es «unsinnig», dass der NDB in seiner Arbeit behindert werde,
zitierte die «Tribune de Genève» dazu SiK-SR-Präsident Isidor Baumann (cvp, UR). Der
NDB sei momentan «blind und taub», mahnte der Genfer Sicherheitsdirektor Pierre
Maudet (GE, fdp) an gleicher Stelle. Obschon die Forderung unerfüllt verhallte, lagen die
Hauptargumente für das neue Nachrichtendienstgesetz damit schon einmal auf dem
Tisch.

Dass ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung ähnlich dachte, zeigte die im Mai
veröffentlichte Studie «Sicherheit 2016» der ETH Zürich. Darin schätzten rund drei
Viertel der Befragten die weltpolitische Lage (eher) pessimistisch ein, wobei die
Erhebungen bereits im Januar und damit vor den Terrorattacken in Brüssel
stattgefunden hatten. Damit einher gingen ein gegenüber dem Vorjahr gestiegenes
subjektives Unsicherheitsempfinden sowie die klare Unterstützung von Massnahmen
zur Wahrung der inneren Sicherheit wie Datensammlungen über verdächtige Personen,
Armeeeinsätze zur Sicherstellung von Ruhe und Ordnung, die Aufstockung der
Polizeikorps, Videoüberwachung im öffentlichen Raum oder vorsorgliche Verhaftungen.
Von einer gewissen Ambivalenz zeugten die Antworten zum Verhältnis von Freiheit und
Sicherheit: 55 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass der Staat die Sicherheit
der Bevölkerung auch auf Kosten der persönlichen Freiheit garantieren solle,
gleichzeitig würden sich aber ebenfalls 55 Prozent für Freiheit statt Sicherheit
entscheiden, wenn sie gezwungen wären, eins der beiden zu wählen. Zwei Drittel
befürworteten aber die Terrorismusbekämpfung auch unter Einschränkung der
persönlichen Freiheit – ein Ergebnis, das «Wasser auf die Mühlen der Befürworter» des
neuen NDG sei, wie das St. Galler Tagblatt resümierte.

Weiteren Impetus fand die Befürworterseite in der Tatsache, dass sich offenbar auch
der IZRS an der Unterschriftensammlung gegen das NDG beteiligt hatte, wie die
Luzerner Zeitung Mitte Juni bekannt machte. Die umstrittene islamische Organisation
sehe im NDG ein «Vehikel gegen Muslime», in dessen Fokus «je nach politischem
Klima» auch andere Gruppen geraten könnten, weshalb Mediensprecher Qaasim Illi zur
Unterschrift gegen das NDG aufgerufen habe. Im Einsatz für das NDG sah man sich
dadurch bestätigt, denn es sei «bezeichnend», dass «ein Verein wie der IZRS, der
selber im Fokus des NDB stehen könnte», gegen das Gesetz mobil mache, zitierte die
Zeitung Ida Glanzmann-Hunkeler. Sogar Bundesrat Guy Parmelin sollte den Widerstand
des IZRS einige Tage später vor den Medien lakonisch als «beste Werbung für das
Gesetz» bezeichnen. Die Gegenseite distanzierte sich derweil von «diesen
Extremisten», wie SP-Sprecher Michael Sorg betonte; man sei nicht verbündet und
stehe in keinerlei Kontakt. Aus dem Abstimmungskampf wollte sich der IZRS denn auch
heraushalten, wie er über eine Sprecherin verlauten liess. 

Auf der Pro-Seite stand neben dem Bundesrat ein überparteiliches Ja-Komitee, das
Parlamentarierinnen und Parlamentarier aller grösseren Parteien ausser den Grünen
vereinte. Im Laufe der Kampagne sprachen sich zudem die Ost- und Westschweizer
Konferenzen der Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren sowie die
Regierungsräte der Kantone Zürich und Schaffhausen für das NDG aus. Das
Hauptargument für das neue Gesetz war, dass die Mittel des schweizerischen
Nachrichtendienstes an die aktuelle Bedrohungslage angepasst werden müssten, denn
mit seinen heutigen Instrumenten könne er die Schweiz nicht ausreichend vor den sich
ständig verändernden und komplexer werdenden Gefahren schützen. Der NDB sei

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.09.2016
KARIN FRICK
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schlicht «überholt», konstatierte FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger (fdp, AG)
gegenüber der Presse. Klar könne das Risiko nicht vollständig eliminiert werden, aber es
seien schon viele Attentate dank Überwachung verhindert worden, pries SVP-
Ratskollege Raymond Clottu (svp, NE) die neuen Überwachungsmöglichkeiten an. Als die
Ziele des NDG nannte Verteidigungsminister Guy Parmelin einerseits die präventive
Überwachung der «gefährlichsten Individuen» (NZZ) sowie andererseits die
Erschwerung von Cyberangriffen und -spionage, wie im Fall der Ruag, der Anfang 2016
aufgedeckt worden war. Als weiteren Vorzug des neuen Gesetzes hob NDB-Chef Markus
Seiler die Vereinfachung der internationalen Zusammenarbeit in der
Terrorismusbekämpfung hervor. Gleichzeitig warnte er vor einer Schwächung der
internationalen Stellung der Schweiz, sollte das Gesetz abgelehnt werden, denn je
weniger eigene nachrichtendienstliche Erkenntnisse die Schweiz habe, umso grösser
sei die Gefahr, von ausländischen Geheimdiensten instrumentalisiert zu werden. Es sei
aber mitnichten die Absicht des neuen Gesetzes, alle Bürgerinnen und Bürger zu
überwachen und selbstverständlich müsse Missbrauch verhindert werden, betonte
Bundesrat Parmelin weiter. Auch das Komitee erklärte, umfassende
Kontrollmechanismen und eine gut ausgebaute Aufsicht über den Nachrichtendienst
verhinderten, dass ein Überwachungsstaat geschaffen werde. Die Befürworterinnen
und Befürworter wurden nicht müde zu betonen, dass das NDG das Gleichgewicht
zwischen individueller Freiheit und Sicherheit wahre und letztlich schlicht notwendig
sei – oder mit den Worten von SP-Nationalrätin Rebecca Ruiz (sp, VD) in der «Tribune
de Genève»: «Wir können nicht bei Windows 95 und Walkie-Talkies bleiben.» Der
Status quo sei eine Reaktion auf den Fichenskandal in den 1990er-Jahren gewesen,
erklärte auch EDÖB Adrian Lobsiger gegenüber der Sonntagszeitung. Seither hätten sich
die Welt verändert und die Sicherheitslage verschärft. Auch er bezeichnete das NDG als
«Kompromiss zwischen Freiheit und Sicherheit», liess sich aber nicht auf eine explizite
Abstimmungsempfehlung hinaus. Zum frühen Zeitpunkt des offiziellen Kampagnenstarts
Mitte Juni sagte Bundesrat Parmelin, er wolle eine «pädagogische»
Abstimmungskampagne führen, um der Bevölkerung angesichts des heiklen und
komplexen Themas genau zu erklären, was die Neuerungen seien und warum sie nötig
seien.

Die Kontra-Seite bestand hauptsächlich aus dem Referendumskomitee «Bündnis gegen
den Schnüffelstaat», das von den Grünen, der SP, den Juso, der Piratenpartei, der
Gewerkschaft Syndicom, der Digitalen Gesellschaft, dem Verein Grundrechte.ch sowie
dem Chaos Computer Club unterstützt wurde. Ein bürgerlich geprägtes Gegenkomitee
um die bürgerlichen Jungparteien, kritische Parlamentarierinnen und Parlamentarier
von SVP bis GLP sowie die Operation Libero, das liberale Argumente gegen das NDG
anführen wollte, zerbrach hingegen, bevor es sich formieren konnte. Man habe das NDG
gleichzeitig mit dem BÜPF bekämpfen wollen, aber mit dem Scheitern des BÜPF-
Referendums sei die Gruppe auseinandergefallen, schilderte der Koordinator und
stellvertretende SGV-Direktor Henrique Schneider dem St. Galler Tagblatt. So
dominierten denn auch die von links geäusserten Bedenken das Argumentarium der
Gegnerschaft. Weil es dem NDB erlaube, auf Basis blosser Vermutungen zu agieren,
gehe das neue Nachrichtendienstgesetz zu weit, so das Hauptargument des Nein-
Lagers. Juso-Präsidentin Tamara Funiciello nannte das NDG einen «Schritt Richtung
Massenüberwachung». Mit dem Gesetz würden alle Bürgerinnen und Bürger zu
Verdächtigen gemacht, sodass der NDB letztlich jeden zum potenziellen Terroristen
«emporstilisieren» könne, kritisierte der Präsident des Vereins Grundrechte.ch, Viktor
Györffy. Das von der Befürworterseite propagierte Gleichgewicht zwischen individueller
Freiheit und Sicherheit konnte die Gegnerschaft nirgends erkennen. Mit der Stärkung
des Nachrichtendienstes kreiere man nur eine «Illusion von Sicherheit», bemängelte
der Grüne Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH). Die Attentäter von Paris und Brüssel
seien sehr wohl nachrichtendienstlich oder polizeilich bekannt gewesen, aber
nichtsdestotrotz hätten die Anschläge nicht verhindert werden können. Dass eine
parlamentarische oder juristische Kontrolle die Aktivitäten des NDB und damit die
Eingriffe in die Grundrechte wirklich begrenzen könne, sei ebenfalls «illusorisch», so
Györffy weiter. Glättli sah das Gesetz ausserdem – sowohl aufgrund der
Zusammenarbeit mit ausländischen Nachrichtendiensten als auch wegen der
Möglichkeit zum Eindringen in ausländische Computersysteme – als Gefahr für die
Neutralität der Schweiz. Zudem missbilligte die Gegnerschaft, dass der Staat durch den
Kauf von Trojanern den Schwarzmarkt für Sicherheitslücken und das organisierte
Verbrechen fördere.

Insgesamt verlief die öffentliche Debatte über lange Zeit unaufgeregt und angesichts
der Tragweite des Themas eher spärlich. Erst rund drei Wochen vor dem
Abstimmungssonntag, im Anschluss an die SRF-«Arena» zum NDG, gewann sie «doch
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noch etwas an Temperatur», wie der Tages-Anzeiger kommentierte. Dabei stand das
Instrument der Kabelaufklärung im Fokus, in der die Gegenseite nichts anderes als die
verdachtsunabhängige Massenüberwachung erkannte. Die Beteuerung, es werde nur
der grenzüberschreitende, nicht aber der inländische Internetverkehr überwacht, sei
bedeutungslos, da etwa sehr viele E-Mails über ausländische Server verschickt würden,
auch wenn sich Sender und Empfänger in der Schweiz befänden. Ein viel genanntes
Argument gegen diese Art der Überwachung war die Suche nach der sprichwörtlichen
Nadel im Heuhaufen, die eben nicht einfacher werde, wenn man den Heuhaufen
vergrössere. NDG-Fürsprecherin Corina Eichenberger hielt dem in der «Tribune de
Genève» entgegen, man werde im Internetverkehr schon nach sehr eng definierten
Schlagworten suchen, und nicht einfach nach «Islam» oder «Bombe». Ausserdem
führte die Pro-Seite an, der NDB verfüge gar nicht über genug Ressourcen für eine
solche Massenüberwachung. Der Bundesrat sprach bis zuletzt von rund zehn Fällen pro
Jahr, in denen bewilligungspflichtige Beschaffungsmassnahmen eingesetzt würden, wie
er auch schon dem Parlament erklärt hatte. In den Medien wurde diese Zahl jedoch in
Zweifel gezogen, da sich seit den parlamentarischen Beratungen die Bedrohungslage
durch vermehrte Anschläge in Europa – die bisher folgenschwersten in Paris und
Brüssel – und die zunehmende Anzahl Dschihad-Reisender aus der Schweiz verschärft
habe. Während das VBS die Zahl als Durchschnittswert, der mit der Bedrohungslage
variieren könne, verteidigte, sprach Ida Glanzmann-Hunkeler eher von 20 bis 25 Fällen
pro Jahr, wobei diese Schätzung nicht statistisch extrapoliert, sondern «mehr ein
Gefühl» sei, wie sie gegenüber dem Tages-Anzeiger erklärte. NDG-Gegner Balthasar
Glättli sah in diesem Zahlenwirrwarr gemäss St. Galler Tagblatt ein Indiz dafür, dass «die
staatlichen Schnüffler wesentlich hungriger» seien, als sie es «vor der Abstimmung
zugeben» wollten. Wie der Tages-Anzeiger feststellte, wurde der Abstimmungskampf
gegen Ende zum «Streit der Begrifflichkeiten», der sich vor allem um die Definition von
Massenüberwachung drehte. Es sei die Antwort auf die von Beat Flach (glp, AG) in der
«Arena» gestellte Frage, ob es wirklich so furchtbar sei, dass in Zukunft alles zuerst
durch den Filter des NDB gehe, die Befürworter und Gegner des NDG trenne,
konstatierte dieselbe Zeitung.

Die ab Mitte August durchgeführten Umfragen zeigten schon von Anfang an eine breite
Unterstützung von knapp 60 Prozent für das NDG, die bis zur letzten Umfragewelle
Mitte September ungefähr konstant blieb. Als wichtigste Argumente identifizierten die
Befragungen die Befürchtung möglichen Missbrauchs neuer Technologien auf der Pro-
sowie den mangelhaften Schutz der Privatsphäre auf der Kontra-Seite. Bei den
bürgerlichen Parteien wollte die Mehrheit der Basis Ja stimmen, während die
Anhängerschaft der linken Parteien mehrheitlich ein Nein einlegen wollte. Damit hatte
das NDG gute Voraussetzungen, das Referendum ungefährdet zu passieren. 1

Rund 70 Terrorismusstrafverfahren waren Medienberichten zufolge Anfang 2020 am
Bundesstrafgericht hängig. Eine Handvoll weitere kamen im Verlauf des Jahres hinzu.
Im Dunstkreis der Genfer IS-Zelle um die Moschee Petit-Saconnex, die unter anderem
den enthüllten Terroranschlag auf das Treibstofflager in Vernier geplant hatte, kam es
etwa zu neuen Anklagen gegen zwei Männer, die 2015 versucht hatten, nach Syrien zu
reisen und sich dem IS anzuschliessen. Obwohl sie von den türkischen Behörden an der
Weiterreise nach Syrien gehindert worden seien, hätten sie bereits in der Türkei
logistische Unterstützung des IS in Anspruch genommen und diesen finanziell
unterstützt, lauteten die Vorwürfe. Grosse Medienaufmerksamkeit generierte auch die
Messerattacke von Morges (VD) im September, als ein nachrichtendienstlich bekannter
Islamist einen Kunden eines Kebaplokals mit einem Messer angriff und tödlich verletzte.
Die Bundesanwaltschaft ermittelte zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem Jahr wegen
versuchter Brandstiftung an einer Tankstelle gegen den Mann, weil die Polizei bereits
damals Hinweise auf einen dschihadistischen Hintergrund festgestellt hatte. Ob die Tat
von Morges als erster islamistischer Terroranschlag in der Schweiz gelten kann, wird
gemäss Einschätzung der NZZ allerdings nur schwer zu klären sein. Die Grenze zwischen
religiösem Fanatismus und psychischer Erkrankung könne nicht klar gezogen werden
und es stehe die Frage im Raum, inwiefern radikal-islamistische Kreise die angebliche
psychische Erkrankung des Mannes für ihre Zwecke missbraucht hätten, so die Zeitung.
Ebenfalls 2020 brachte das Bundesstrafgericht zwei Verfahren gegen Islamisten aus
dem Netzwerk um die An'Nur-Moschee in Winterthur zum Abschluss, die auf reges
mediales Interesse stiessen. Im August standen Sandro V. – die mutmassliche
Schlüsselfigur im Winterthurer Islamistennetzwerk – sowie ein weiterer Mann aus
diesem Umfeld vor den Richtern in Bellinzona. Als Syrien-Rückkehrer – bereits 2013 und
damals noch unbehelligt verbrachte Sandro V. drei Wochen im Kriegsgebiet, nach
eigenen Aussagen lediglich auf einer humanitären Hilfsmission – wurde der

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 28.10.2020
KARIN FRICK
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Hauptangeklagte in der Szene als «Emir» verehrt, genoss hohes Ansehen und grossen
Einfluss. Laut Anklageschrift hatte er eine «Intermediärstellung» zu radikalen
Geistlichen im Ausland inne. Als Verantwortlicher der Koranverteilungsaktion «Lies!» in
der Schweiz und der Kampfsportschule «MMA Sunna» schuf er ein «Auffangbecken für
die Jugendlichen, die sich vom radikalen Islamismus angezogen fühlten» und wurde
zum «Dschihad-Reiseleiter», wie die NZZ ausführte. Schlagzeilen machten während des
Prozesses nicht zuletzt die Zeugen, die ihre wichtigsten belastenden Aussagen aus den
Ermittlungen nun nicht mehr bestätigten und so die Beweisführung der
Bundesanwaltschaft erheblich erschwerten. Nichtsdestotrotz sah das Gericht die
Vorwürfe gegen Sandro V. als erwiesen an und verurteilte ihn wegen Beteiligung und
Unterstützung einer kriminellen Organisation sowie wegen Besitzes von
Gewaltdarstellungen zu 50 Monaten Freiheitsstrafe – mehr als die Anklage gefordert
hatte. Die Presse zitierte aus dem Urteil, der Mann habe als «fanatischer Anhänger des
IS» und als «ideologische[r] Überzeugungstäter» mit «grosse[r] kriminelle[r] Energie»
«kaltblütig und menschenverachtend» Dschihad-Reisende, darunter auch
Minderjährige, rekrutiert. Seinem Mitangeklagten wurde eine bedingte Geldstrafe
wegen der Verbreitung von IS-Propagandabildern auferlegt. Der Vorwurf, er habe eine
Beziehung zu einem 15-jährigen Mädchen geführt und sie zur Reise ins Kriegsgebiet
verführt – sie war der weibliche Teil des medial bekannten minderjährigen
Geschwisterpaars aus Winterthur, das in den Dschihad gezogen war –, konnte mangels
Beweisen nicht bestätigt werden. Die NZZ beklagte anschliessend, dass der Prozess der
«ratlosen Öffentlichkeit» keine Antworten geliefert habe; es gebe immer noch keine
einleuchtende Erklärung für die «merkwürdig[e] Häufung von Jihad-Reisen aus dem
Raum Winterthur» und es bleibe offen, wie gefährlich diese radikalen Kreise für die
Sicherheit der Schweiz seien.
Einen Monat später musste sich auch Azad M., der in der Winterthurer An'Nur-Moschee
als Hilfs-Imam amtete, vor dem Bundesstrafgericht verantworten. Laut Anklage soll er
die Schweiz als sicheren Hafen benutzt haben, um von hier aus unbemerkt dem IS zu
dienen. Das Gericht kam zum Schluss, er habe sich «in multifunktionaler Rolle und mit
grossem Zeitaufwand» für den IS eingesetzt. So habe er in Kontakt mit der
Führungsriege des IS und selbst in «mittlerer Kaderrolle» gestanden, Geld an den IS
überwiesen und zusammen mit seiner Frau ein Selbstmordattentat im Libanon geplant.
Dass er auch Terroranschläge in der Schweiz vorbereitet haben soll, wie die
Bundesanwaltschaft vermutet hatte, sei indes «reine Spekulation». Der Iraker wurde zu
einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten, wovon er gut die Hälfte bereits
in Untersuchungshaft verbüsst hatte, und 15 Jahren Landesverweis verurteilt. Gemäss
NZZ sei dies die höchste Strafe, die bisher gegen einen IS-Anhänger in der Schweiz
ausgesprochen worden sei.
Bereits zum zweiten Mal verhandelte das Bundesstrafgericht im Herbst 2020 den Fall
der Terrorpropaganda durch den IZRS. Dessen Präsident Nicolas Blancho und der
Medienverantwortliche Qaasim Illi waren 2018 wegen Formfehlern seitens der
Bundesanwaltschaft noch freigesprochen worden; nur der dritte im Bunde, Naim
Cherni, der den strittigen Film über den islamistischen Geistlichen Abdallah al-
Muhaysini in Syrien realisiert hatte, war verurteilt worden. Das Bundesgericht hatte im
März 2020 dann die Verurteilung Chernis bestätigt und die Entscheide Blancho und Illi
ans Bundesstrafgericht zurückgewiesen. Dieses annullierte die Freisprüche im Herbst,
sprach die beiden IZRS-Exponenten der Terrorismusunterstützung schuldig und
verhängte bedingte Freiheitsstrafen von 18 Monaten für Illi und 15 Monaten für Blancho.
Der Film sei Propaganda, weil die dschihadverherrlichenden und antisemitischen
Aussagen des Interviewten nicht kritisch dargestellt und in keinerlei Kontext gesetzt
würden. Somit hätten sich Illi mit der Veröffentlichung und Blancho mit der Bewerbung
des Videos strafbar gemacht. 2
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Droit pénal

Infolge des Referendums der EDU und des Vereins «Recht auf Leben» fand am 17. Mai
1992 eine Volksabstimmung über das neue Sexualstrafrecht statt. Die wesentlichsten
Punkte der Revision waren die Entkriminalisierung sexueller Beziehungen zwischen
nahezu gleichaltrigen Kindern (bei Beibehaltung des Schutzalters 16), die Bestrafung der
Vergewaltigung in der Ehe, die vollständige Gleichbehandlung von hetero- und
homosexuellem Verhalten sowie die Differenzierung zwischen weicher und harter
Pornographie und analog zum Brutaloverbot die Bestrafung der letzteren (z.B. sexuelle
Darstellungen mit Beteiligung von Kindern oder Tieren). Für die breite Front der
Befürworter bedeutete die Revision primär eine fällige Anpassung der rund fünfzig
Jahre alten Bestimmungen an die gewandelten Verhaltensweisen und
Moralvorstellungen. Die Gegner, zu denen sich neben den beiden im
Referendumskomitee vertretenen Gruppierungen noch die Schweizer Demokraten und
die Auto-Partei gesellten, sahen in den neuen Bestimmungen einen Angriff auf die
guten Sitten, den christlichen Glauben und die in der Bibel festgelegten Prinzipien.

Die Stimmberechtigten hiessen die Revision mit 73.1% Ja-Stimmen gut. Abgelehnt
wurde die Vorlage einzig im Wallis, wo die CVP wie auch in Freiburg die Nein-Parole
ausgegeben hatte (das deutschsprachige Oberwallis nahm das Sexualstrafrecht mit 58%
Ja an). Die ebenfalls stark katholisch geprägten Kantone der Innerschweiz stimmten
hingegen deutlich zu. Die nach der Abstimmung durchgeführte Vox-Befragung ergab,
dass es sich für die Ja-Stimmenden vor allem um die Anpassung eines veralteten
Gesetzes an die heutigen Verhaltensweisen und Moralvorstellungen gehandelt hat,
während bei den Gegnern gerade der Widerstand gegen diesen Wandel im Vordergrund
stand. Die neuen Bestimmungen traten auf den 1.10.1992 in Kraft.

Sexualstrafrecht: Abstimmung vom 17. Mai 1992

Beteiligung: 39,2%
Ja: 1'255'604 (73,1%)
Nein: 461'723 (26,9%)

Parolen:
- Ja: FDP (1*), SP, CVP (2*), SVP (1*), GP, LP, LdU, EVP (1*), PdA; SGB, CNG, SGV.
- Nein: AP, SD, EDU.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 3

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 16.05.1992
HANS HIRTER

Droit privé

Der Vorschlag des Bundesrates zur Änderung des Zivilgesetzbuches für eine einfachere
Änderung des Geschlechts und des Vornamens im Personenstandsregister erzeugte in
der Vernehmlassung eine sehr positive Resonanz. Von 102 eingegangenen
Stellungnahmen lehnten fünf (EDU, SVP, Christianity for Today, die Konferenz für
Bioethik der Schweizer Bischofskonferenz sowie die Stiftung Zukunft CH) das Vorhaben
ab, weil kein Handlungsbedarf bestehe. Die überwältigende Mehrheit der
Teilnehmenden hielt die Vereinfachung der Geschlechtsänderung im
Personenstandsregister indes für notwendig. Eine grosse Mehrheit der Kantone regte
an, dass das Verfahren zur Geschlechts- und Vornamensänderung nicht wie vom
Bundesrat vorgeschlagen den Zivilstandsbeamtinnen und -beamten, sondern den
kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen übertragen werden soll, um bessere
Rechtssicherheit zu gewährleisten. Die Grünen, die Jungen Grünen, die SP, die
Unabhängigkeitspartei Schweiz und die Alternative Liste Zürich sowie zahlreiche
Organisationen für Geschlechts- und Genderanliegen wünschten sich noch
weitergehende Erleichterungen, um dem Grundsatz der Selbstbestimmung noch besser
Rechnung zu tragen. So schlugen sie etwa vor, auf die vorgesehene Möglichkeit der
Zivilstandsbeamtin oder des Zivilstandsbeamten, bei Zweifeln an den Beweggründen
zusätzliche Abklärungen wie ein ärztliches Zeugnis verlangen zu können, zu verzichten,
weil die Betroffenen dadurch der Willkür der Beamtinnen und Beamten ausgesetzt
würden. Viele Stellungnehmende forderten den Bundesrat darüber hinaus ausdrücklich
auf, die Situation der Personen, die weder dem männlichen noch dem weiblichen
Geschlecht zugeordnet werden können, zu überprüfen. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 01.07.2019
KARIN FRICK
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In der Vernehmlassung stiess die Wiedereinführung von Doppelnamen auf
grossmehrheitliche Zustimmung. Von 45 stellungnehmenden Akteuren sprachen sich 39
dafür aus – darunter 21 Kantone, die vier stellungnehmenden Parteien Die Mitte, FDP,
SP und SVP sowie einige Frauenorganisationen, religiöse Vereinigungen und
Fachorganisationen aus dem Zivilstandswesen. Mit dem Doppelnamen könne sowohl
dem Prinzip der Unveränderbarkeit des eigenen Namens als auch dem Bedürfnis nach
einem gemeinsamen Familiennamen als Ausdruck der Familienzusammengehörigkeit
Rechnung getragen werden, so der Tenor im Ergebnisbericht der Vernehmlassung. Die
fünf Kantone Glarus, Obwalden, Wallis, Zug und Zürich sowie die EKF lehnten die
Vorlage hingegen ab. Sie kritisierten, dass das Namensrecht, das mit der Abschaffung
der Doppelnamen 2013 möglichst einfach und transparent gestaltet worden sei, wieder
verkompliziert würde. Das geltende Recht habe sich bewährt und es bestehe kein
Handlungsbedarf. Die EKF monierte, die Wiedereinführung des Doppelnamens stärke
die Gleichstellung nicht – wie in den befürwortenden Stellungnahmen oft gelobt –,
sondern stärke im Gegenteil die Geschlechterstereotypen. Sie plädierte daher für die
vollständige Abschaffung der Familiennamen.
Sehr unterschiedliche Ansichten bestanden über die konkrete Umsetzung des
Vorhabens. Von den zwei Varianten, die im Vorentwurf zur Diskussion gestellt wurden,
erhielt die «grosse Lösung», die grosse Flexibilität in der Namenswahl erlauben würde,
mehr Zuspruch als die «kleine Lösung», die einer Rückkehr zur Regelung vor 2013
entspräche. An beiden Vorschlägen wurde indes auch Kritik geübt, weil sie zu eng bzw.
zu offen gefasst seien. Die Hälfte der Vernehmlassungsteilnehmenden forderte
überdies, dass mit der Revision auch die Namensführung der Kinder angepasst werden
sollte, was im Vorentwurf nicht vorgesehen war. Es wurde argumentierte, dass zu
vermeiden sei, dass Kinder nicht gleich heissen wie ihre beiden Eltern; mit der
vorgeschlagenen «grossen Lösung» könnten nämlich beide Eltern einen Doppelnamen
tragen, die Kinder jedoch nicht.
Weiter wurden im Vorentwurf drei Varianten zur Debatte gestellt, wie künftig mit den
bisher nicht amtlichen, aber gewohnheitsrechtlich genutzten Allianznamen – bei denen
der Ledigname mit Bindestrich hinten angefügt wird – umgegangen werden soll. Hierbei
sprachen sich fast gleich viele Teilnehmende für die Beibehaltung des Status quo
(Allianzname kann im Ausweis eingetragen werden, ist aber nicht amtlicher Name) aus,
wie die Variante befürworteten, dass künftig nur noch der amtliche Name im Ausweis
geführt werden kann, wobei bestehende Allianznamen neu zum amtlichen Namen
gemacht werden könnten. Ein Mittelweg, der bestehende Allianznamen unberührt
lassen wollte, während unter dem neuen Recht Verheiratete nur noch den amtlichen
Namen im Ausweis führen könnten, fiel in der Vernehmlassung hingegen klar durch. 5

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 17.01.2023
KARIN FRICK

Droits fondamentaux

Mitte Januar 2021 startete mit Medienkonferenzen sowohl seitens des Initiativkomitees
als auch des Bundesrats der Abstimmungskampf zur Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot». In den zwei darauffolgenden Monaten bis zum
Abstimmungstermin am 7. März 2021 war das Thema Verhüllungsverbot in der Presse
praktisch täglich präsent. Wie die Zeitungs- und Inserateanalyse zeigte, erhielt die
Volksinitiative im angegebenen Zeitraum deutlich mehr Medienaufmerksamkeit als die
beiden anderen Abstimmungsvorlagen vom 7. März, das E-ID-Gesetz und das
Freihandelsabkommen mit Indonesien. Obgleich über das Verhüllungsverbot sehr viel
debattiert wurde, gab es weder für noch gegen die Initiative eine nennenswerte
Inseratekampagne. Dies ging mit einer komplexen Gemengelage in der intensiv
geführten Debatte einher: Die Grenze zwischen dem befürwortenden und dem
ablehnenden Lager war äusserst diffus; praktisch in jeder Partei oder gesellschaftlichen
Gruppierung, die ihren Standpunkt kundtat, gab es gewichtige Stimmen, die sich für die
jeweils gegnerische Seite starkmachten. Neben dem Egerkinger Komitee, das die
Initiative lanciert hatte, und der SVP, die sie im Parlament unterstützt hatte, stand auf
der Pro-Seite etwa auch ein Mitte-links-Komitee aus der Westschweiz, in dem sich
unter anderen GLP-Nationalrätin Isabelle Chevalley (VD), der Genfer FDP-Grossrat Jean
Romain, der Berner SP-Grossrat Mohamed Hamdaoui und alt-CVP-Nationalrätin
Marlyse Dormond Béguelin (VD) für das Verhüllungsverbot engagierten. Ferner warb ein
überparteiliches Frauenkomitee um die Nationalrätinnen Marianne Binder-Keller (mitte,
AG) und Monika Rüegger (svp, OW) sowie die Präsidentin des Forums für einen
fortschrittlichen Islam Saïda Keller-Messahli für die Initiative. Für ein Nein plädierten
indes alle grossen Parteien ausser der SVP – allerdings keineswegs geschlossen –, ein
parlamentarisches Komitee unter der Federführung von FDP-Ständerat Andrea Caroni
(AR), der Schweizer Tourismusverband, mehrere Frauenverbände und
Frauenstreikkomitees sowie diverse Akteure, die sich selbst als liberal verstanden oder

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 06.03.2021
KARIN FRICK
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sich für die Religionsfreiheit einsetzten, darunter die Operation Libero, Amnesty
International und verschiedene religiöse Organisationen. Die grossen Abwesenden im
Abstimmungskampf waren die direkt Betroffenen, die Nikabträgerinnen selber. Wie der
Tages-Anzeiger berichtete, lag das jedoch nicht daran, dass man sie nicht hätte zu Wort
kommen lassen, sondern dass sie sich – abgesehen von zwei Interviews während der
gesamten Kampagne – nicht äussern wollten. Nach gemäss eigenen Angaben
monatelanger Suche blieb der Zeitung deshalb nichts als die Erkenntnis, «dass verhüllte
Frauen in der Schweiz nicht nur Körper und Gesicht verstecken, sondern unsichtbar
und stumm bleiben».

Argumentativ bewegte sich der Abstimmungskampf auf verschiedenen Ebenen, wobei
die Befürwortenden und die Gegnerschaft über weite Strecken dieselben Punkte
vorbrachten, sie aber unterschiedlich interpretierten und daher zu gegenteiligen
Schlüssen kamen. Neben der Islamdebatte und der Grundrechtsdiskussion wurde von
beiden Seiten aus feministischer, sicherheitspolitischer, staatspolitischer und
empirischer Warte argumentiert. Wenngleich der Initiativtext keinen Bezug zur
islamischen Gesichtsverschleierung herstellte, war beiden Seiten klar, dass sie sich vor
allem gegen jene richtete. In der Presse war daher meist vom «Burkaverbot» oder von
der «Anti-Burka-Initiative» die Rede, obwohl in der Schweiz – wenn überhaupt –
ausschliesslich der Nikab zu sehen sei, wie eine im Abstimmungskampf viel zitierte
Studie der Universität Luzern feststellte. Während das Contra-Lager die Initiative als
anti-islamisch und diskriminierend gegenüber Musliminnen verstand, sah die Pro-Seite
sie als Mittel zum Kampf gegen den radikalen Islam und den Islamismus. Die
Religionsfreiheit der Musliminnen tangiere die Initiative nicht, weil die Verschleierung
nicht vom Islam verlangt werde, sondern ein kultureller Ausdruck für die Unterdrückung
der Frau sei; sie könne daher nicht als Ausübung der persönlichen Freiheit gewertet
werden. Vielmehr sei die Vollverschleierung sexistisch und entwürdigend, weil sie die
Frauen im öffentlichen Leben unsichtbar mache und entmenschliche. Die
muslimischen Frauen müssten davor bewahrt werden, weil sie sich mit Gesichtsschleier
nicht in die Schweizer Gesellschaft integrieren könnten. Die Gegenseite betonte, dass
sich die Nikabträgerinnen in der Schweiz in der Regel aus religiöser Überzeugung
freiwillig verschleierten und nicht befreit werden müssten – im Gegenteil: Soziologische
Studien aus Frankreich zeigten, dass die Verschleierung von den strenggläubigen
Musliminnen im westlichen Kulturkreis als antikonformistischer, emanzipatorischer Akt
verstanden werde. In Frankreich habe das Verbot den Gesichtsschleier sogar populärer
werden lassen, weil er jetzt auch als Ausdruck des Protests getragen werde. Zudem sei
es sexistisch und paternalistisch, den Frauen vorzuschreiben, wie sie sich zu kleiden
hätten und ihnen die freie Entscheidung für den Schleier nicht zuzutrauen. Falls eine
Frau den Schleier tatsächlich unter Zwang trage, kriminalisiere das Verbot überdies das
Opfer und wirke kontraproduktiv, indem es die betroffenen Frauen zuhause einsperre
und erst recht aus der Gesellschaft ausschliesse. Dass es gemäss der Studie der
Universität Luzern in der Schweiz nur 20 bis 30 vollverschleierte Frauen gebe, gab dem
ablehnenden Lager Anlass, das Anliegen als unnötige Symbolpolitik zu bezeichnen. Für
die Befürworterinnen und Befürworter war die Gesichtsverhüllung jedoch eine
Prinzipienfrage und auch in noch so kleinen Zahlen nicht tolerierbar. Sie sahen sich im
Motto «Wehret den Anfängen» bestärkt und forderten, jetzt zu handeln, solange es
noch nicht zu spät sei.

Weiter hob die Pro-Seite hervor, dass die Identifizierbarkeit von Personen
sicherheitsrelevant sei. Das Verhüllungsverbot schütze die Gesellschaft somit auch vor
vermummten Kriminellen wie zum Beispiel Hooligans oder gewalttätigen
Demonstrierenden. Dem setzte die Gegenseite entgegen, dass es in fünfzehn Kantonen
bereits verboten sei, sich bei Demonstrationen und Sportveranstaltungen zu
vermummen. (Als erster Kanton hatte Basel-Stadt 1990 ein solches Verbot eingeführt.)
Ausserdem verhindere das Verhüllungsverbot – anders als von den Initianten schon bei
der medienwirksamen Lancierung der Initiative suggeriert – keine Terroranschläge.
Dafür brauche es strafrechtliche und präventiv-polizeiliche Massnahmen, denn allein
durch ein Verhüllungsverbot würden radikalisierte Islamisten und Islamistinnen «nicht
plötzlich zurück in die Mitte der Gesellschaft finden», wie es der «Sonntags-Blick»
formulierte. In anderen Kontexten, etwa in winterlicher Kälte, an der Fasnacht oder in
der Pandemiesituation, sei die Verhüllung zudem auch für die Initiantinnen und
Initianten kein Problem, wie die im Initiativtext enthaltenen Ausnahmen zeigten.

Auf der staatspolitischen Ebene drehte sich die Diskussion um die Frage, ob das
Verhüllungsverbot in die Bundesverfassung gehöre. Während die Contra-Seite es
ablehnte, Kleidervorschriften in die Verfassung zu schreiben, sah das Pro-Lager dies als
gerechtfertigt an, weil es eben nicht um eine blosse Kleidervorschrift gehe, sondern um
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einen Grundsatz der liberalen und demokratischen Gesellschaft: In der Öffentlichkeit
das Gesicht zu zeigen und dasjenige des Gegenübers zu sehen, sei fundamental für das
Zusammenleben. Diese Begründung hatte auch den EGMR von der
menschenrechtlichen Zulässigkeit des Verhüllungsverbots in Frankreich überzeugt, als
dieses in Strassburg vergeblich angefochten worden war. Darüber, ob die seit Monaten
geltende Maskenpflicht aufgrund der Corona-Pandemie dieses Argument ad absurdum
führe oder ob sie gerade beweise, dass es das Verhüllungsverbot für das Funktionieren
der zwischenmenschlichen Beziehungen brauche, wurden sich die beiden Lager nicht
einig. Derweil war das gegnerische Lager der Ansicht, es sei gerade höchst illiberal,
etwas zu verbieten, das niemandem schade, nur weil es auf Ablehnung stosse. Auch der
Bundesrat argumentierte hauptsächlich staatspolitisch: Ein nationales
Verhüllungsverbot greife in die Souveränität der Kantone ein, denen die Polizeihoheit
obliege. Das Tessin und St. Gallen hätten bereits ein Verhüllungsverbot eingeführt,
während andere Kantone ein solches explizit abgelehnt hätten. Diese Entscheide seien
zu respektieren. Die Befürwortendenseite argumentierte indessen, dass die Regelung
einer solch fundamentalen gesellschaftlichen Frage nicht den Kantonen überlassen
werden dürfe. Dass die Gesichtsverhüllung in vielen anderen europäischen Ländern –
darunter Belgien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Lettland und Österreich – und sogar
einigen arabischen Staaten wie Ägypten, Marokko, Senegal oder Tunesien verboten –
und im Falle von Frankreich das Verbot explizit vom EGMR als menschenrechtskonform
bestätigt – sei, wertete die Pro-Seite als Zeichen der Legitimität ihres Anliegens. Sie
betonte zudem die guten Erfahrungen, welche die Kantone Tessin und St. Gallen damit
gemacht hätten. Weder im Tessin noch in den bei arabischen Gästen beliebten
österreichischen Ferienorten habe sich das Verhüllungsverbot negativ auf den
Tourismus ausgewirkt, wie es der Tourismusverband befürchtete. Die Contra-Seite hob
hingegen hervor, dass im Tessin und in St. Gallen praktisch keine Verstösse gegen das
Verbot registriert würden, was bestätige, dass es sich nur um ein Scheinproblem
handle. In diesem Zusammenhang war in den Augen der Befürworterinnen und
Befürworter auch Justizministerin Karin Keller-Sutter, die sich im Namen des
Bundesrats gegen das Verhüllungsverbot aussprach, nicht glaubwürdig, weil sie in St.
Gallen als ehemalige Polizeidirektorin genau ebendieses eingeführt habe. Gleichzeitig
attestierten die Gegnerinnen und Gegner dem Egerkinger Komitee und der SVP ein
Glaubwürdigkeitsproblem, weil sie ihnen ihr Engagement für Frauenrechte nicht
abkauften.

Neben der Initiative selbst sorgte auch der indirekte Gegenvorschlag, der bei
Ablehnung der Initiative automatisch in Kraft treten würde, für einige Diskussionen. Die
Initiativgegnerinnen und -gegner waren der Ansicht, der Gegenvorschlag regle mit der
gesetzlichen Pflicht, zur Identifizierung vor Behörden das Gesicht zu zeigen, alles
Nötige. Ausserdem leiste er – im Gegensatz zum Verhüllungsverbot – einen
tatsächlichen Beitrag an die Stärkung der Frauenrechte und die bessere Integration von
ausländischen Frauen in die Gesellschaft. Die Initianten argumentierten hingegen, der
Gegenvorschlag löse das eigentliche Problem nicht und wer keine
«Gleichstellungsoffensive» («Weltwoche») wolle, müsse mit der Annahme der Initiative
den Gegenvorschlag verhindern.

Die durchgeführten Umfragen attestierten der Initiative von Anfang an gute Chancen.
Nachdem Ende Januar eine klare Ja-Mehrheit von 63 Prozent (Tamedia) bzw. 56
Prozent (SRF) resultiert hatte, legte die Nein-Kampagne im Folgenden etwas zu. Zwei
Wochen vor der Abstimmung bekundeten noch 59 bzw. 49 Prozent der Befragten eine
Ja-Stimmabsicht. Während die Parteibasis der SVP durchwegs zu rund 90 Prozent ja
stimmen wollte, zeigten sich die Anhängerschaften von FDP, Mitte und GLP gespalten –
hier konnte das Nein-Lager im Verlauf der Kampagne Boden gutmachen. Auch im linken
Lager traf das Anliegen immerhin bei rund 30 Prozent der Befragten auf Wohlwollen. 6

Am 7. März 2021 nahm die Schweizer Stimmbevölkerung die Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» mit 51.2 Prozent Ja-Stimmen an. Damit fiel das Ergebnis letztlich
knapper aus als aufgrund von Vorumfragen erwartet. Die Stimmbeteiligung betrug 51.4
Prozent. Die höchste Zustimmung erfuhr das Verhüllungsverbot im Jura (60.7% Ja),
gefolgt vom Tessin (60.5%) und Schwyz (60.2%). In St. Gallen, wo wie im Tessin bereits
ein kantonales Verhüllungsverbot gilt, dem 2018 zwei Drittel der Stimmbevölkerung
zugestimmt hatten, war die Zustimmung mit 53.1 Prozent vergleichsweise schwach. Am
wenigsten Unterstützung erhielt die Initiative im Kanton Basel-Stadt (40.6% Ja), gefolgt
von Zürich (45.2%) und Genf (48.7%). Auch die Kantone Appenzell Ausserrhoden
(49.1%), Bern (49.6%) und Graubünden (49.6%) lehnten die Initiative knapp ab.
Bemerkenswert hoch war die Zustimmung für eine Initiative aus den Reihen der SVP –

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 07.03.2021
KARIN FRICK
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auch im direkten Vergleich mit dem 2009 angenommenen Minarettverbot, das ebenfalls
vom Egerkinger Komitee initiiert worden war – in der Westschweiz. Verschiedene
Expertinnen und Experten mutmassten in den Medien, dass einerseits die Nähe zu
Frankreich den Diskurs analog der dort geführten Debatten stärker auf den
sicherheitspolitischen Aspekt gelenkt habe und andererseits die in der Romandie stark
präsenten, prominenten bürgerlichen und linken Stimmen, die sich für die Initiative
starkgemacht hatten, wohl erheblichen Einfluss gehabt und den Anti-SVP-Reflex
beschränkt hätten.
Die Befürwortendenseite wertete den Entscheid als «ein klares Signal des Widerstands
gegen die Islamisierung der Schweiz», wie sich der Urheber des ersten kantonalen
Verhüllungsverbots Giorgio Ghiringhelli vom «Corriere del Ticino» zitieren liess. Als
«Zeichen gegen den ‹politischen Islam›, der vielen Menschen Unbehagen bereitet»,
interpretierte die NZZ das Votum. Der Berner SP-Grossrat Mohamed Hamdaoui sah im
Resultat dementsprechend einen Positionsbezug der gemässigten Muslime gegen den
Islamismus, wie er gegenüber «Le Temps» verlauten liess.
Das unterlegene Lager bedauerte den Volksentscheid derweil aus verschiedenen
Gründen. Feministische Kreise, die sich gegen das Verhüllungsverbot starkgemacht
hatten, fühlten sich durch das Argument, die Vollverschleierung sei Ausdruck der
Unterdrückung der Frauen, für rassistische und xenophobe Zwecke missbraucht, wie
deren Vertreterin Meriam Mastour gegenüber der Presse erklärte. Die
Tourismusbranche befürchtete einen Imageschaden für die Schweiz und zeigte sich
besorgt, dass künftig weniger kaufkräftige und konsumfreudige Gäste aus den
Golfstaaten die Schweiz besuchen würden. Die Jungen Grünen und der IZRS erklärten
unabhängig voneinander, eine gerichtliche Anfechtung des Verhüllungsverbots wenn
nötig bis vor den EGMR unterstützen zu wollen. Pascal Gemperli, Pressesprecher der
FIDS, zeigte sich um die Sicherheit der muslimischen Gemeinschaft besorgt und
befürchtete zunehmende Aggression und Gewalt gegenüber Musliminnen und
Muslimen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte gegenüber den Medien, das
Abstimmungsresultat sei nicht als Votum gegen die Musliminnen und Muslime in der
Schweiz zu verstehen. Diese Linie wurde im unterlegenen Nein-Lager breit vertreten.
Dass der Ja-Anteil gegenüber der Minarettinitiative deutlich abgenommen habe, gebe
Anlass zur Hoffnung, dass die Schweiz vielleicht doch nicht so islamfeindlich sei, so der
Tenor.
Letztlich sei der Entscheid «vor allem auf symbolischer Ebene bedeutsam», resümierte
die NZZ. Die konkreten praktischen Auswirkungen sind in der Tat noch unklar. Wie Karin
Keller-Sutter erklärte, liege die Umsetzung bei den Kantonen, weil sie über die
Polizeihoheit verfügten. Sie hätten nun zwei Jahre Zeit, entsprechende Gesetze zu
erlassen. Der Bund müsse das Verbot unterdessen für diejenigen Bereiche, in denen er
zuständig ist – beispielsweise im öffentlichen Transportwesen und im Zollwesen – auf
Gesetzesebene konkretisieren. Gemäss dem «Blick» zeigten sich einige
Kantonsvertretende wenig motiviert, ein gesetzliches Verhüllungsverbot zu erlassen,
und würden die Umsetzung lieber ganz dem Bund überlassen. Initiant Walter Wobmann
(svp, SO) warf dem Bund in derselben Zeitung bereits vor, die Initiative nicht umsetzen
zu wollen: Ein Bundesgesetz sei «unabdingbar, um zu verhindern, dass am Schluss in
jedem Kanton etwas anderes gilt», zitierte ihn das Blatt.

Abstimmung vom 7. März 2021

Beteiligung: 51.42%
Ja: 1'427'344 (51.2%) / Stände: 16 4/2
Nein: 1'360'750 (48.8%) / Stände: 4 2/2

Parolen:
– Ja: EDU, Lega, SD, SVP
– Nein: FDP (4*; Frauen: 1*; Jungfreisinnige: 2*), GLP, GP, KVP, Die Mitte (2*), PdA, SP;
EKR, SSV, Travail.Suisse, VPOD, Schweizer Tourismus-Verband, EKS, SBK,
Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG), Schweizerischer Rat der
Religionen, Katholischer Frauenbund (SKF), Alliance F, Amnesty International, Operation
Libero 
– Stimmfreigabe: EVP (3*); Schweizerische Evangelische Allianz
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 7
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Ordre public

Im Dezember 2022 veröffentlichte das Bundesamt für Justiz einen Bericht zum Verbot
von nationalsozialistischen, rassistischen, gewaltverherrlichenden und
extremistischen Symbolen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatte den Bericht in
Reaktion auf mehrere eingereichte Vorstösse zum Thema (Mo. 21.4354, Pa.Iv. 21.524,
Pa.Iv. 21.525) anfertigen lassen. Gemäss der aktuellen Rechtslage könne eine öffentliche
Verwendung solcher Symbole von der Antirassismus-Strafnorm in Artikel 261bis StGB
erfasst werden. Straflos sei die Verwendung nur, wenn die Symbole ohne
Propagandaabsicht – die Absicht, andere Personen von dieser Ideologie überzeugen zu
wollen –, in nicht gegen die Menschenwürde verstossender Weise und ohne
Diskriminierungs- oder Herabsetzungsabsicht gezeigt würden. Es bestehe diesbezüglich
ein weiter Ermessensspielraum, konstatierte das BJ. Im Bericht zeigte das Bundesamt
verschiedene Möglichkeiten auf, wie ein weitergehendes Verbot auf Bundes- oder
kantonaler Ebene verankert werden könnte. Neben einer Erweiterung von Artikel 261bis
StGB um ein explizites Verbot der Verwendung nationalsozialistischer und rassistischer
Symbole wäre auch die Schaffung eines neuen Spezialgesetzes denkbar. Dies erlaubte
eine spezifischere Regelung und die Ahndung von Verstössen im
Ordnungsbussenverfahren. Für eine weniger straf- sondern mehr
präventionsfokussierte Lösung sah das BJ eine Verankerung im kantonalen Polizeirecht
als gangbaren Weg. Ungeachtet der gewählten Variante stelle die Formulierung des
Verbots eine Herausforderung dar, so die Schlussfolgerung des Berichts: Das Verbot
müsse einerseits bestimmt genug formuliert sein, damit die Bevölkerung weiss, was
verboten und was erlaubt ist. Bereits eine Klassifizierung in verbotene und erlaubte
Symbole erweise sich allerdings als schwierig, da manche von Extremistinnen und
Extremisten verwendete Symbole – etwa Buchstaben- und Zahlenkombinationen – je
nach Zusammenhang eine extremistische oder eine alltägliche Bedeutung haben
könnten. Weiter müsste die Verwendung zu wissenschaftlichen, schulischen,
künstlerischen oder journalistischen Zwecken geregelt werden. Andererseits müsste die
Verbotsnorm offen genug formuliert sein, damit die Gerichte die Aktualität und den
Kontext des Einzelfalls berücksichtigen können.
In einer Medienmitteilung, aus der etwa die Aargauer Zeitung zitierte, betonten die
beiden jüdischen Dachverbände SIG und PLJS, dass in dieser Frage dringender
Handlungsbedarf bestehe. Das geltende Recht habe Lücken, die gezielt ausgenutzt
würden. Sie forderten Bundesrat und Parlament auf, rasch ein Verbot von
nationalsozialistischen Symbolen umzusetzen, denn bei der Verwendung dieser
Symbole dürfe es keinen Graubereich mehr geben. 8

RAPPORT
DATE: 15.12.2022
KARIN FRICK

Politique étrangère

Relations avec des organisations internationales

L'image d'une Suisse repliée sur elle-même après le rejet de l'EEE, la situation difficile
des Casques bleus en Bosnie-Herzegovine ainsi que les hypothèses d'un nouvel échec
du Conseil fédéral sur un projet de politique extérieure et d'une nouvelle divergence
entre Alémaniques et Romands ont contribué à charger l'enjeu du scrutin d'une
dimension émotionnelle non-négligeable. Arguant notamment que la constitution d'un
contingent de Casques bleus helvétiques constituerait indéniablement un pas décisif
vers une adhésion à l'ONU et affecterait par là-même la crédibilité de la neutralité
suisse, l'UDC, les démocrates suisses, la Lega, le parti de la liberté (ex-PA), rejoints par
l'ASIN, la Ligue vaudoise et l'entreprise Denner se sont prononcés contre le projet du
Conseil fédéral. Parmi les opposants figuraient également le POP/PdT, pour qui la
participation de Casques bleus suisses aux interventions décidées par l'ONU ne pouvait
être le fondement d'une politique de paix. De leur côté, le PRD, le PDC, le PS, le PL,
l'AdI, les Verts, le PEP, de même que la Société suisse des officiers (SSO), les
associations caritatives et les évêques suisses se sont prononcés en faveur des Casques
bleus dans le but de renforcer la solidarité internationale de la Suisse. Les pacifistes du
GSsA, tiraillés par l'enjeu du scrutin, ont, quant à eux, appelé à voter blanc. Il est
intéressant de relever que - faute de soutien financier des organisations faîtières de
l'économie - les moyens mis à la disposition des partisans étaient nettement inférieurs
à ceux des opposants qui ont, pour leur part, bénéficié de l'appui financier substantiel
de Karl Schweri, patron de la firme Denner. 9

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 06.06.1994
LIONEL EPERON
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Armée

Service civil et refus de servir

Nach dem Scheitern der zweiten Zivildienstinitiative wurde eine Entschärfung des
Problems auf zwei Wegen angestrebt. Im Frühjahr veröffentlichte eine Arbeitsgruppe
der drei Landeskirchen ein neues Zivildienstmodell. Anknüpfend an den Vorschlag des
Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes aus dem Jahre 1983 versuchte sie, die
von der Initiative vertretene Idee des Tatbeweises in einer Weise zu konkretisieren, die
nicht auf eine freie Wahl zwischen Militär- und Zivildienst hinauslaufen sollte. Sie sah
deshalb die Einreichung eines begründeten Gesuchs mit amtlich beglaubigter
Verpflichtung zum Zivildienst vor, und an die Stelle einer Überprüfung des
Gewissensentscheids setzte sie eine blosse Beratung, alles vor zivilen Instanzen. Die
erforderliche Verfassungsrevision gedachte sie auf parlamentarischem Wege
einzuleiten. 10

DÉBAT PUBLIC
DATE: 16.04.1985
PETER GILG

Die beiden von der «Arbeitsgemeinschaft für Rüstungskontrolle und ein
Waffenausfuhrverbot», der SP und dem Christlichen Friedensdienst lancierten
Volksinitiativen «für weniger Militärausgaben und mehr Friedenspolitik» und «für ein
Verbot der Kriegsmaterialausfuhr» kamen mit 105'680 bzw. 108'762 Unterschriften
zustande. Die bürgerlichen Bundesratsparteien forderten die SP auf, die beiden
Initiativen zurückzuziehen, da die Energien auf die drängenden wirtschafts- und
sozialpolitischen Probleme konzentriert werden müssten, weshalb ein weiteres
Kräftemessen in der Armeefrage nicht angebracht sei. Die SP wies das Ansinnen
entschieden zurück. Gemäss einem Rechtsgutachten zuhanden des EMD verstösst die
Initiative «für weniger Militärausgaben und mehr Friedenspolitik» gegen die Einheit der
Materie. 11

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 02.07.1993
MARIANNE BENTELI

Politique sociale

Santé, assistance sociale, sport

Politique de la santé

Im Oktober 2020 wurde der Ergebnisbericht zur Vernehmlassung des indirekten
Gegenvorschlags zur Organspende-Initiative, welche vom 13. September bis zum 13.
Dezember 2019 gedauert hatte, veröffentlicht. Insgesamt hatten 81 Akteurinnen und
Akteure Stellung genommen, wobei sich mit 53 von ihnen ein Grossteil der
Vernehmlassungsteilnehmenden vollumfänglich oder grundsätzlich zustimmend zum
Gegenvorschlag aussprachen. Zu ihnen gehörten 21 Kantone, die beiden Parteien GLP
und GPS sowie dreissig Organisationen, darunter auch Swisstransplant, eine
Unterstützerin der Volksinitiative. Explizit abgelehnt wurde die Vorlage von 16
Vernehmlassungsteilnehmenden. Als Gründe für die ablehnende Haltung wurden die
Befürwortung der Volksinitiative (JU), des Erklärungsmodells (LU, CVP, EVP, CBCES, EKS,
MERH_UZH, NEK) oder der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS; pa.Iv.
18.443; FDP), aber auch die zu enge Zustimmungslösung (ÄPOL) und der Wunsch nach
Beibehaltung der aktuell gültigen erweiterten Zustimmungslösung (HGS) aufgeführt.
Weitere Argumente gegen den indirekten Gegenvorschlag liessen sich auf ethische
Bedenken (SH, HLI, MIGUNIBE, SPO) oder auf die Forderung zurückführen, dass die
Vorlage Teil eines Gesamtprojekts zur Einwilligung in der Gesundheits- und
Humanforschung sein sollte (Privatim). Weder eine zustimmende noch eine ablehnende
Haltung nahmen aus diversen Gründen zehn Vernehmlassungsteilnehmende ein (BL, TG,
iEH2, SPS, BDP, SVP, GDK, insieme, SBK und SGG). Der SAV, santésuissse und der SSV
verzichteten auf eine Stellungnahme.

Positiv aufgenommen wurde von der Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden die
geplante Einbindung der Angehörigen. In diesem Zusammenhang kam denn auch
mehrfach die Forderung auf, dass eine Organentnahme nur zulässig sein soll, wenn die
Angehörigen erreicht werden können. Auch die gesetzliche Verankerung eines Registers
wurde grösstenteils befürwortet, wobei verschiedene Änderungsvorschläge eingingen.
Einer von ihnen bestand darin, dass neben der Dokumentation des Widerspruchs auch
eine Zustimmung festgehalten werden können sollte. Von verschiedenen Seiten wurde
zudem der Wunsch geäussert, dass der Stiftung Swisstransplant die Registerführung
zukommen soll, weil sie bereits über ein Register verfüge. Ferner wurde der Information

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 01.10.2020
JOËLLE SCHNEUWLY
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der Bevölkerung über das Widerspruchsmodell ein hoher Stellenwert beigemessen. 12

Recherche médicale

Dafür ausgesprochen hatten sich mit Ausnahme von AP, EDU, LP und SD alle im
Parlament vertretenen Parteien, die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen,
der Bauernverband und die Kleinbauernvereinigung, der Evangelische Kirchenbund, der
Katholische Frauenbund, die Standesorganisationen von Chemischer Industrie und
Medizin, die Kommission für biologische Sicherheit, der Bund für Naturschutz sowie
das ehemalige Initiativkomitee, welches 1987 mit der Einreichung seines
Volksbegehrens «gegen Missbräuche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim
Menschen» die Diskussion überhaupt erst lanciert hatte.

Bekämpft wurde der Verfassungsartikel von der Liberalen Partei, welcher die neuen
Regelungen bereits zu restriktiv waren. Als zu permissiv wurde er hingegen von AP, EDU,
der SD und der Jungen SVP abgelehnt, ebenso von der Vereinigung «Ja zum Leben»
unter der Führung des Berner EVP-Nationalrats Zwygart, von zahlreichen
Frauenorganisationen wie der Ofra, der FraP und – abweichend von der Gesamtpartei –
vom Vorstand der CVP-Frauen, von Behindertenvereinigungen sowie vom Basler Appell
gegen Gentechnologie und der Schweizerischen Arbeitsgruppe Gentechnologie (SAG). 13

PRISE DE POSITION ET MOTS D’ORDRE
DATE: 18.05.1992
MARIANNE BENTELI

Groupes sociaux

Politique d'asile

Ein besonderes Problem bildeten die Flüchtlinge vor dem Terror in Algerien. Da die
Gewalt nicht primär von der Regierung ausgeht und auch keine bürgerkriegsähnlichen
Zustände herrschen, wird auf die Asylgesuche von algerischen Staatsangehörigen nur
vereinzelt eingetreten und bleiben die Rückschaffungen möglich. Das führte
verschiedentlich zu dramatischen Ereignissen im Ausschaffungsgefängnis Kloten; um
sich der Rückschaffung zu entziehen, verletzten sich mehrere Algerier schwer. Diese
Vorkommnisse wiesen auch auf eine unklare Kompetenzordnung bei den
Ausschaffungen hin. Im Sommer appellierte die Schweizerische Flüchtlingshilfe an den
Bundesrat, keine Rückschaffungen nach Algerien mehr vorzunehmen, da dort
bestimmte Kategorien der Bevölkerung gezielt einer besonderen Gefährdung ausgesetzt
seien, und Menschenrechtsverletzungen verschiedenster Art von allen in den Konflikt
involvierten Kreisen - also auch vom Staat - begangen würden. Im Herbst schlossen sich
die Landeskirchen diesem Appell an. Der Bundesrat zeigte sich daraufhin bereit, seine
Politik gegenüber den Terrorflüchtlingen aus Algerien neu zu überdenken. Insbesondere
erklärte er sich bereit, die potentiellen Opfer der islamistischen Bewegung, welche aus
der besonders gefährdeten Gegend von Alger stammen, besser zu schützen. Als erster
Kanton beschloss Zug, keine Wegweisungen von Algeriern mehr zu vollziehen. 14

DÉBAT PUBLIC
DATE: 17.10.1997
MARIANNE BENTELI

Die konkrete Ausgestaltung des Gesetzes in den Verordnungen führte aber wieder zu
einem Umdenken. Besonders ins Gewicht fielen für die Hilfswerke die in der Praxis
vorgesehenen Verschärfungen des Asylrechts, welche über die
Missbrauchsmassnahmen hinausgehen. Bisher war es so, dass sich die bei der
Befragung eines Asylbewerbers anwesenden Vertreter eines Hilfswerks vorher mit dem
Dossier des Betroffenen vertraut machen konnten. Neu ist eine vorgängige
Akteneinsicht nicht mehr vorgesehen. Die Hilfswerke erachteten damit ihre im Gesetz
verankerte Aufgabe, als Beobachter eine faire Befragung zu garantieren, grundsätzlich
in Frage gestellt. Zudem lehnten sie auch die vorgesehene „Drittstaatenregelung“ ab,
welche ihnen wie eine Vorwegnahme der neuesten SVP-Forderungen erschien. Nach
altem Recht wurde ein Aufenthalt in einem „sicheren“ Drittstaat – und dazu zählen alle
Nachbarländer der Schweiz – bis zu einer Dauer von 20 Tagen zugelassen, ohne dass ein
Asylsuchender deswegen vom Verfahren in der Schweiz ausgeschlossen wurde. Nach
neuem Verordnungsrecht muss nun diese Durchreise „ohne Verzug“ stattfinden, was je
nach Distanz zu tolerierten Aufenthaltszeiten von weniger als 24 Stunden führen kann;
eine Beschwerdemöglichkeit gegen die Wegweisung in den EU-Staat, von dem aus die
Einreise erfolgte, wurde ebenfalls nicht mehr erwähnt. Die Vertreter der Hilfswerke
kritisierten, selbst die EU habe nicht gewagt, so weit zu gehen; gegen Entscheide
aufgrund der Dubliner Konvention (Erstasylabkommen) gebe es nach wie vor eine
Rekursmöglichkeit. Die Schweiz dagegen wolle eine derartige Verschärfung ohne jede
Diskussion im Parlament auf dem Verordnungsweg einführen.

PRISE DE POSITION ET MOTS D’ORDRE
DATE: 12.06.1999
MARIANNE BENTELI
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Aus diesen Gründen beschlossen die Hilfswerke, das neue Asylgesetz ebenfalls aktiv zu
bekämpfen. Auch die SP und der Schweizerische Gewerkschaftsbund, welche die
Referenden nur sehr zurückhaltend unterstützt hatten, gaben nun klar die Nein-Parole
zu beiden Vorlagen aus. Ihnen schlossen sich die beiden grossen Landeskirchen an. Sie
vertraten die Ansicht, Gesetz und Verordnungsentwürfe zeugten von einem Geist der
Abschreckung, der angesichts der Flüchtlingsnot in Europa der humanitären Schweiz
unwürdig sei und tatsächlich Verfolgten den Zugang zum Asylverfahren massiv
erschwere. Das Ja-Komitee, dem rund 80 bürgerliche Mitglieder der eidgenössischen
Räte angehörten, unterstrich demgegenüber die Verbesserungen bei der
Schutzgewährung für Gewaltflüchtlinge sowie die verstärkte Rückkehrhilfe. Angesichts
der Tatsache, dass mit der Mutterschaftsversicherung ein weitaus umstritteneres
Thema im Vordergrund stand, verlief die Abstimmungskampagne eher ruhig. 15

Politique familiale

Als erste evangelisch-reformierte Kantonalkirche will jene von St. Gallen die
homosexuelle Lebenspartnerschaft vorbehaltlos anerkennen und kirchlich segnen. In
einem Bericht, der von interessierten Kreisen als einzigartig für eine Amtskirche in der
Schweiz und im gesamten deutschsprachigen Raum bezeichnet wurde, kamen die
Kirchenvertreter zur Überzeugung, dass kein theologischer Grund dagegen spricht,
Menschen, die ernsthaft zusammenleben wollen, in einer gottesdienstlichen Feier zu
segnen. Homosexuelle Mitmenschen seien zu ermutigen, sich zu ihrer Homosexualität
zu bekennen und eine möglichst ganzheitliche und stabile Partnerbeziehung
anzustreben. Eine Kommission wurde beauftragt, entsprechende Änderungen der
Kirchenordnung vorzubereiten. 16

DÉBAT PUBLIC
DATE: 05.07.1996
MARIANNE BENTELI

Politique du troisième âge

Au mois d’avril, Pro Senectute, Justice & Paix et les églises réformées de Suisse ont
lancé une campagne commune, « Le grand âge. Un temps pour tout » afin d’attirer
l’attention de la population sur les plus âgés, pour que ceux-ci soient perçus comme
des membres à part entière de la société. La campagne se décline sous la forme d’un
site internet, de tables rondes et de conférences diverses 17

AUTRE
DATE: 02.04.2014
SOPHIE GUIGNARD

Enseignement, culture et médias

Culture, langues, églises

Eglises et questions religieuses

Ende März starb in Martigny (VS) der Traditionalist und Alt-Erzbischof Marcel Lefèbvre,
der wegen seiner Gründung eines integristischen Priesterseminars in Ecône (VS) und
der Weihung von vier Bischöfen 1988 von Rom exkommuniziert worden war. 18

DÉBAT PUBLIC
DATE: 25.03.1991
MARIANNE BENTELI

Dies scheint allerdings nicht für die Kontroverse um den äusserst umstrittenen, dem
Opus Dei nahestehenden Churer Bischof Wolfgang Haas zu gelten, dessen Einsetzung
führende Kirchenjuristen nach wie vor für widerrechtlich halten. Die Schweizer
Bischöfe wurden mehrfach im Vatikan vorstellig und gaben ihrer Sorge über die
unhaltbaren Zustände in der Diözese Chur Ausdruck, die durchaus zu einer
Kirchenspaltung führen könnten. Der Papst schickte zwar einen Vermittler in die
Schweiz und kündigte konkrete Schritte an, liess aber keinen Zweifel daran, dass mit
einer Abberufung Haas nicht gerechnet werden könne. 

In den Kantonen, die zum Bistum Chur gehören, traten nach dem Amtsantritt von Haas
rund doppelt so viele Katholiken aus der Kirche aus wie in den Jahren zuvor. 19

DÉBAT PUBLIC
DATE: 30.12.1991
MARIANNE BENTELI
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Eine Repräsentativbefragung zum Thema "Kirche in der Schweiz" liess klar den Wunsch
nach Trennung von Kirche und Staat und nach Nichteinmischung der Kirchen in die
politischen Angelegenheiten zum Ausdruck kommen. Während die rechtliche
Abgrenzung von Kirche und Staat bei Katholiken und Protestanten, bei Deutsch- und
Westschweizern etwa gleich stark befürwortet wurde, äusserten die Romands
besonders deutlich, dass sie eine Intervention der Kirchen in die Belange der
Tagespolitik ablehnen.  Eine Umfrage unter den Unterwalliser Katholiken zeigte
ebenfalls eine wachsende Distanz zu den kirchlichen Institutionen. Zu ähnlichen
Ergebnissen kam eine Umfrage unter den Genfer Protestanten. Eine schlechte Prognose
stellte die Bevölkerung der Kirche der Zukunft: rund 70% der Befragten vertraten die
Ansicht, die Bedeutung der Kirchen werde in der Schweiz immer mehr abnehmen. 20

DÉBAT PUBLIC
DATE: 30.12.1991
MARIANNE BENTELI

Gegen den Vorschlag des Bundesrates hatten die Verfassungskommissionen beider
Räte im Vorjahr beschlossen, den gesamten Art. 72, der das Verhältnis von Kirche und
Staat regelt, aus der nachgeführten Bundesverfassung zu kippen. Stein des Anstosses
war vor allem Abs. 3 des Artikels, der sogenannte «Bistumsartikel», der die Errichtung
neuer oder die Gebietsveränderung bestehender Bistümer der Genehmigung des
Bundes unterstellt. Die Kommissionen nahmen damit das Anliegen einer
parlamentarischen Initiative von alt Ständerat Huber (cvp, AG) auf, welcher die kleine
Kammer 1995 Folge gegeben hatte. Die Gegner einer Streichung – darunter der
Evangelische Kirchenbund und die Römisch-katholische Zentralkonferenz der Schweiz
machten geltend, gerade die jüngste Vergangenheit mit den Ereignissen im Bistum Chur
habe die Bedeutung dieses Artikels gezeigt. Entfalle die Kontrolle durch den Bund, sei
der Vatikan frei in der Errichtung der Bistümer, womit möglicherweise auch die
Konkordate der Diözesen Basel und St. Gallen gefährdet seien, welche das
ortskirchliche Bischofswahlrecht garantieren. 21

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 20.01.1998
MARIANNE BENTELI

Bundesrätin Metzler eröffnete zwei Monate vor der Volksabstimmung vom 10. Juni mit
viel persönlichem Engagement die Abstimmungskampagne zur Aufhebung des
Bistumsartikels in der Bundesverfassung, die National- und Ständerat im Vorjahr
beschlossen hatten. Sie führte aus, kein Staat kenne eine Bewilligungspflicht für
Bistümer. Eine solche Einschränkung des Rechts einer Glaubensgemeinschaft auf
Selbstorganisation und damit der Religionsfreiheit sei nicht gerechtfertigt, namentlich
auch nicht durch das Interesse der öffentlichen Sicherheit – ganz abgesehen davon,
dass die staatliche Kompetenz, Massnahmen zur Wahrung des religiösen Friedens zu
treffen, ohnehin in der Verfassung bleiben wird. Die Streichung der Ausnahmeregelung
sei auch von der Europäischen Menschenrechtskonvention und vom internationalen
Menschenrechtspakt II her geboten. Mit Ausnahme der EDU und der PdA, welche die
Nein-Parole ausgaben, sowie der SD, die Stimmfreigabe beschlossen, folgten alle
politischen Parteien dieser Argumentation.

Weit weniger geeint zeigten sich die kirchlichen Organisationen. Während die
Bischofskonferenz erwartungsgemäss für eine Streichung der Bestimmung eintrat,
taten sich mehrere katholische Laienorganisationen schwer damit, da sie im
Bistumsartikel eine Art Pfand für eine Mitsprache der Kirchenbasis bei
Bischofsernennungen sahen; gegen eine Streichung sprach sich schliesslich aber nur
der Schweizerische Katholische Frauenbund aus. Die reformierte Landeskirche
verzichtete nach längerem Hin und Her auf eine Abstimmungsempfehlung. Obgleich sie
die Information des Bundesrates als einseitig empfand – insbesondere bestritt sie, der
Bistumsartikel sei diskriminierend und menschenrechtswidrig – wollte sie nicht Öl ins
Feuer der konfessionellen Diskussionen giessen; sie plädierte aber erneut für die
Schaffung eines Verfassungsartikels, in dem die Beziehungen zwischen dem Bund und
den Religionsgemeinschaften zeitgemäss geregelt würden. Gegen die Streichung
wehrten sich hingegen evangelikale Splittergruppen. 22

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 09.05.2001
MARIANNE BENTELI

Die Regierung des Kantons Zürich änderte die Bestattungsverordnung und schuf damit
für die Gemeinden die Möglichkeit, separate Gräberfelder für Angehörige
ausserchristlicher Glaubensgemeinschaften einzurichten. Sie kam damit einem
Wunsch strenggläubiger Muslime nach, die eine gemeinsame Bestattung mit
Angehörigen anderer Religionen ablehnen. In einer gemeinsamen Medienmitteilung
befürworteten der Evangelisch-Reformierte Kirchenrat und die Römisch-Katholische
Zentralkommission diese Liberalisierung als wichtigen Beitrag für das friedliche
Nebeneinander der verschiedenen Religionen und Kulturen. In Basel setzten die

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 03.07.2001
MARIANNE BENTELI
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Landeskirchen je einen Muslimbeauftragten ein, um die gegenseitige Verständigung zu
fördern und in Genf beschloss der Kantonsrat, ein entsprechendes Integrationsbüro
einzurichten. 23

Der Bundesrat bekundete seine Intention, bei der Revision des Tierschutzgesetzes das
Schächtverbot aufzuheben. Seit 1893 ist das Schächten – die im Judentum und im
Islam als rituell erachtete Schlachtung durch Kehlenschnitt ohne vorherige Betäubung
des Tieres – in der Schweiz verboten. Der Bundesrat begründete seinen Entscheid für
eine Neuregelung mit der Bundesverfassung, welche die Glaubens- und
Gewissensfreiheit garantiert (Art. 15). Zudem kenne keines der Nachbarländer ein
derart absolutes Schächtverbot. Der Israelitische Gemeindebund sowie kirchliche
Kreise begrüssten die Lockerung, da das Schächtverbot eine langjährige Diskriminierung
der nicht-christlichen Religionen und eine Einschränkung ihrer ritueller Gebote
darstelle. Ganz anders sahen dies Tierschutzkreise und die Gesellschaft der Schweizer
Tierärzte, die unter Berufung auf die Würde des Tieres ein Referendum in Aussicht
stellten; ihnen schlossen sich der Bauernverband und die Stiftung für
Konsumentenschutz an. Von den Parteien sprachen sich die CVP, die SVP und die GP
grundsätzlich für eine Lockerung (unter gewissen Auflagen) aus, die SP widersetzte sich
und die FDP enthielt sich einer Aussage. 24

DÉBAT PUBLIC
DATE: 24.12.2001
MARIANNE BENTELI

Für Schlagzeilen sorgte die erste Jahreskonferenz des umstrittenen Islamischen
Zentralrates Schweiz (IZRS), der durch strenggläubige muslimische Konvertiten geführt
wird und durch radikale Parolen und Polemiken auffällt. Je nach Quelle zwischen 1000
und 2000 Besucherinnen und Besucher kamen an die Veranstaltung im Bieler
Kongresshaus, an der unter anderem bekannte islamische Prediger und Konvertiten aus
dem In- und Ausland auftraten. Die geplante Prominenz zur Unterstützung der Ende
2010 vom IZRS unter grossem Medienwirbel angekündigten Volksinitiative „Ja zur
Streichung des Minarettverbots“ liess sich nicht finden. Auch die Föderation
Islamischer Dachverbände erteilte dem Ansinnen des IZRS eine Absage. Die Lancierung
der Initiative und der Beginn der Unterschriftensammlung wurden im Verlauf des
Berichtsjahrs mehrmals verschoben. Erst im Dezember konstituierte sich in Bern,
diesmal offenbar praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ein sogenannt
unabhängiges Initiativkomitee, das laut Pressebericht vom IZRS aber namhaft finanziell
unterstützt wird. Breite Medienresonanz erhielt zudem eine vom IZRS im Oktober in
Bern organisierte Kundgebung gegen Islamophobie, mit rund 2000
Demonstrierenden. 25

DÉBAT PUBLIC
DATE: 18.01.2011
SUZANNE SCHÄR

Bereits zu Jahresbeginn wurde Bischof Huonders Stellungnahme zur Pastoralumfrage
publik. Darin äusserte sich der Churer Bischof ablehnend gegenüber dem Empfangen
der Sakramente durch Homosexuelle und geschiedene Wiederverheiratete. Solche
Personen könnten zwar bei der Kommunion vor den Priester treten, müssten dies aber
als Zeichen ihrer "irregulären Situation" mit verschränkten Armen tun, und könnten
anstelle der Hostie lediglich den Segen empfangen. Zwei Wochen später hatten bereits
über 2700 Schweizer Katholiken in einem Appell ihre Unzufriedenheit mit Huonders
erneut provozierender Stellungnahme ausgedrückt. Die Forderungen der
Bistumsleitung seien beschämend und völlig inakzeptabel. Dass die kirchliche Basis
geschiedenen Wiederverheirateten und Homosexuellen offener gegenüber steht,
letzteren zumindest in der Tendenz, brachten denn auch die Ende Januar
kommunizierten Ergebnisse der Pastoralumfrage zu Tage. Im März forderten kirchliche
Basisorganisationen, darunter die Vertreter der Pfarrei-Initiative sowie die Jungwacht
Blauring, unter Hauptinitiative des Schweizerischen Katholischen Frauenbundes (SKF) in
einer Demonstration in St. Gallen die Abberufung von Bischof Huonder und dessen
Generalvikar Martin Grichting. Unter dem Motto "Es reicht!" übergaben um die 2000
reformwillige Katholiken am 9. März Markus Büchel, dem Präsidenten der Schweizer
Bischofskonferenz (SBK), ein entsprechendes Schreiben mit der Forderung nach einem
dem Bischof übergeordneten Administrator, der für eine barmherzige und
weltzugewandte Kirche einstehe und Diskriminierungen jeglicher Art weder verursache
noch dulde. Als Auslöser für diese drastische Forderung nannten die Demonstranten
nicht nur Huonders Stellungnahme zur Pastoralumfrage, sondern auch seine Aussagen
zu Genderfragen am internationalen Tag der Menschenrechte 2013 oder etwa seine
Befürwortung zur Volksinitiative "Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache", entgegen
dem vorangegangenem SBK-Beschluss auf Stimmfreigabe. Das Bistum vertrat die
Ansicht, das eigentliche Problem der Initianten sei nicht die Person Vitus Huonder,
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sondern die Unvereinbarkeit gewisser Wertvorstellungen mit Teilen der kirchlichen
Lehre. Huonder stand jedoch nicht ohne Unterstützung da: Der Bund junger Katholiken
wollte den Bischof in einer am gleichen Tag stattfindenden Kundgebung unterstützen,
was der Organisation jedoch von Bischof Huonder des kirchlichen Friedens Willen
untersagt wurde. Durchgeführt wurde dann jedoch im Rahmen der Gebetsinitiative
"Nein zum Krieg unter uns" ein Gottesdienst für Huonder mit 300 Gläubigen.  Ein erstes
klärendes Gespräch zwischen den reformwilligen Katholiken und der Churer
Bistumsleitung fand im November statt, förderte jedoch noch keine sichtbare
Annäherung der Parteien zutage. 26

Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK) zeigte sich beunruhigt ob der ihrer Meinung
nach fehlenden Distanzierung Schweizer Muslime vom Terror des Islamischen Staates
(IS) in der arabischen Welt. Erstaunt reagierte Hisham Maizar, da er sich als Präsident
der Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweiz (FIDS) bereits mehrfach
öffentlich und explizit von den Gräueltaten distanziert habe. Sukkurs erhielt er unter
anderem von Sahïda Keller-Messahli, der Präsidentin des Forums für einen
fortschrittlichen Islam. Sie erachtete es als problematisch, eine Gruppe für ein
Verbrechen anzuklagen, mit dem diese nichts zu tun habe und verwies darauf, dass
nach dem - unter anderem im Namen des Christentums verübten - Breivik-Attentat
auch niemand von den Christen verlangt habe, die Tat als Religionsgemeinschaft
öffentlich zu verurteilen. Stellung nahm hingegen der Islamische Zentralrat der Schweiz
(IZRS), dessen Präsident Nicolas Blancho in einem auf der Homepage des IZRS
veröffentlichen Video erklärte, jegliche Gewaltakte gegen Personen nicht-muslimischen
Glaubens seien "absolut verboten". Dies wiederum stiess den anderen muslimischen
Verbänden sauer auf: Der IZRS betreibe reine Propaganda. Die schweigende Mehrheit
müsse sich doch stärker positionieren, um die Plattform nicht dem IZRS zu überlassen,
hiess es beispielsweise beim Forum für einen fortschrittlichen Islam. Sowohl die FIDS
als auch die Koordination Islamischer Organisationen Schweiz (KIOS) grenzen sich klar
vom von Salafisten geprägten IZRS ab. 27

DÉBAT PUBLIC
DATE: 05.09.2014
MARLÈNE GERBER

Im Sommer 2019 gingen die Frauen in der Schweiz auf die Strasse, um ihr Recht auf
Gleichstellung einzufordern. So auch die Kirchenfrauen, die einem Aufruf des
Schweizerischen Katholischen Frauenbundes (SKF) gefolgt waren und sich im Juni den
Massen am Frauenstreik anschlossen. Bereits im Frühjahr hatte Vroni Peterhans,
Vizepräsidentin der rund 130'000 Frauen vertretenden Organisation gegenüber den
Medien verlauten lassen, dass die Kirchenfrauen Präsenz markieren werden. Pinke
Punkte mit der Aufschrift «Gleichberechtigung. Punkt. Amen.», selbstgebastelte pinke
Mitren und insbesondere pinke Stiefel sollten symbolisch aufzeigen, dass «die
Kirchenfrauen aus dem Sumpf der katholischen Kirche waten wollen [...], einem Sumpf
von sexuellem Missbrauch und Ungleichbehandlung der Geschlechter», wie Peterhans
vom St. Galler Tagblatt zitiert wurde. Unterstützung erhielt der SKF unter anderem von
der «IG feministische Theologinnen der Schweiz und Liechtensteins» und den
Evangelischen Frauen der Schweiz (EFS). 
Peterhans zeigte sich insbesondere von der Reformunfähigkeit und der von der
Männerdominanz geprägten Hierarchie der Kirche enttäuscht. Daher fordere man in
erster Linie eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, die sich in der Öffnung
sämtlicher Ämter für die Frauen, mehr Mitbestimmung und weniger Hierarchie zeige.
EFS-Präsidentin Dorothea Forster teilte diese Anliegen und begründete die
Solidaritätsbekundungen der evangelischen Frauen darin, dass auch die Frauen in den
protestantischen Leitungsgremien untervertreten seien, obwohl sie das Pfarramt
bereits seit 50 Jahren ausüben dürften. Auch die Luzerner Theologin Jacqueline Keune
kritisierte in der NZZ, dass Frauen alleine aufgrund ihres Geschlechtes abgewertet und
ausgeschlossen würden. Gerade progressivere Frauen sähen – als einen möglichen Weg
mit dieser fortlaufenden Kränkung umzugehen –, lediglich noch den Austritt aus der
Kirche, was aber kaum zweckdienlich sein könne, da man so erst recht den Verfechtern
eines konservativen  Kirchenbildes die Deutungshoheit überliesse. Peterhans
erläuterte, dass die Frauen die Kirche trotz ihrer Fehler gern hätten, da sie ihnen eine
emotionale Heimat biete, gerade deshalb wollten sie sich am Streik beteiligen.
So werden sich die Kirchenfrauen zum einen am Streik selbst beteiligen, zum anderen
aber auch am darauf folgenden Wochenende vor und in den Kirchen auf sich
aufmerksam machen. Ginge es nach Peterhans, würden die Frauen gar einen Monat lang
streiken, um aufzuzeigen, wie wichtig sie für die Aufrechterhaltung des Betriebes sind
und wie viel unbezahlte Arbeit sie in den Gemeinden leisten. So sei die Zahl der
Pastoralassistentinnen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, aber obwohl sie
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die gleiche Ausbildung absolvierten wie die Priester, hätten sie immer noch weniger
Befugnisse als diese. So dürften sie beispielsweise die Gottesdienste gestalten, Kinder
taufen und Ehen schliessen, nicht aber alle Sakramente – wie die Eucharistie, die
Beichte oder die Krankensalbung – spenden. Man wolle niemanden verletzen oder
Unschuldige bestrafen, aber dort wo es möglich sei, sollen die Frauen streiken. Im
Weiteren wolle man das Anliegen auch bei den Schweizer Bischöfen deponieren, da die
Reformbestrebungen schliesslich auch darauf abzielen würden, dass Frauen zu
Diakoninnen, Priesterinnen und Bischöfinnen geweiht werden könnten. Um dieses Ziel
erreichen zu können, müsse man zunächst menschen- aber auch männerfreundliche
Strukturen – beispielsweise die Abschaffung des Pflichtzölibats – schaffen, damit die
bestehenden Machtstrukturen aufgebrochen würden, denn aus der Politik und der
Wirtschaft wisse man, dass eine formale Gleichstellung alleine nicht ausreiche. Gemäss
der Aargauer Zeitung gebe es erste Anzeichen dafür, dass diese Anliegen auch von den
Männern unterstützt werden. So begrüsse es etwa Felix Gmür, Präsident der Schweizer
Bischofskonferenz (SKB), wenn der Papst grünes Licht für die Weihe von Diakoninnen
geben würde, da diese die Vorstufe des Priesteramtes darstellt. Dem medialen Echo
zufolge komme dies aber für den Papst auch weiterhin nicht in Frage. 
Zwei Tage nach dem Grossereignis zeigten sich die Organisatorinnen äusserst erfreut
oder gar überwältigt von ihrem Erfolg. In seiner Medienmitteilung verkündete der
Frauenbund, dass unzählige Kirchenfrauen und -männer dem Aufruf gefolgt und am
Frauenstreik für die Anliegen eingetreten seien. Zudem habe der Streik auch im
Wesentlichen dazu beigetragen, dass man sich sowohl innerhalb der Schweiz, als auch
über die Landesgrenzen hinweg stark habe vernetzen können. Im Weiteren habe die
Schweizer Bischofskonferenz Gesprächsbereitschaft bekundet und bereits einen
Gesprächstermin festgelegt. Wie die Basellandschaftliche Zeitung Anfang August aber
berichtete, sei das Gespräch für die Kirchenfrauen nicht nur positiv verlaufen. Auch
wenn Hansruedi Huber, Medienverantwortlicher des Bistums Basel, angab, dass das
Gespräch mit Bischof Gmür das gegenseitige Verständnis gefördert habe, fiel das Urteil
von Elke Kreiselmeyer, Leiterin der katholischen Pfarrei St.Stephan Therwil/Biel-
Benken, eher nüchtern aus: «Ein Erfolg war das für uns Frauen nicht», zitierte die
Zeitung. Das Bistum habe zugesichert, dass man den Fokus neu auf kulturelle
Veränderungen legen und entsprechend gezielte Aus- und Weiterbildungen im Bereich
der Gleichstellung fördern wolle. Zudem würden die Berufsbezeichnungen
dahingehend angepasst, dass der Zusatz «Laie» und «Assistent» gestrichen werden,
damit die Unterscheidung von Geistlichen und Theologen entfalle. Auch wolle man die
Frage des Zölibats auf nationaler Ebene besprechen, da sich das Bistum sowohl
verheiratete Priester als auch Frauen am Altar vorstellen könne. Für Kreiselmeyer aber
wäre es tatsächlich dann ein echter Erfolg gewesen, wenn die Kirche anerkannt hätte,
dass Frauen das Recht haben, ihre Rolle zu definieren und der wissenschaftliche
Nachweis, dass die Situation der Frauen kein biblisches Fundament habe, auch
anerkannt worden wäre. Dennoch sei das Gespräch nicht gänzlich wirkungslos gewesen,
zumal man mit Felix Gmür jemanden habe, der zuhöre und grundsätzlich immer zu
Gesprächen bereit sei. Es gebe aber weiterhin noch viel zu tun. 28

Die 2013 von der grünliberalen Fraktion eingereichte parlamentarische Initiative «Ehe
für alle» beschäftigte in den Folgejahren verschiedenste Gruppierungen weit über das
Parlament hinaus. Mit besonderer Spannung wurde auch die Positionierung der
Schweizer Kirchen erwartet. Entgegen der weitläufigen Erfahrung sorgte für einmal
aber nicht die römisch-katholische Kirche, sondern die evangelisch-reformierte für
grosses Aufsehen, wie viele Medien berichteten. 
Im Rahmen der im März 2019 eröffneten Vernehmlassung gingen Stellungnahmen
verschiedener religiös-kirchlicher Organisationen ein, die sich unterschiedlich zu
besagtem Sachverhalt äusserten. So zeigten sich beispielsweise die christkatholische
Kirche, der Schweizerische Katholische Frauenbund oder die Evangelischen Frauen
Schweiz deutlich positiv gegenüber der Kernvorlage. Der Schweizerische Israelitische
Gemeindebund verkündete, er könne die Gesetzesänderung zwar nicht kommentieren,
akzeptiere diese aber als einen Ausdruck der Tatsache, dass persönliche Freiheit und
individuelle Autonomie in einem weltlichen Wertesystem einen anderen Stellenwert
einnähmen als in einem religiös-ethisch orientierten. Die evangelisch-methodistische
Kirche hatte zwar keine Stellungnahme eingereicht, in den Medien wurde aber
spekuliert, dass der Schweizer Ableger vor einer Zerreissprobe stehe, da die
internationale Vereinigte Methodistenkirche die Ehe für alle deutlich ablehne. Die
Schweizer Bischofskonferenz empfahl offiziell zwar kein Nein – kümmere sich die
sakramentale Eheschliessung in den Augen der katholischen Kirche doch in erster Linie
um die Verbindung von Mann und Frau vor Gott, und nicht um die zivile Ehe –, äusserte
aber in ihrer Eingabe bei der RK-NR grosse Bedenken gegenüber dem Vorhaben.
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Lediglich der Schweizerische Evangelische Kirchenbund (SEK) konnte sich in dieser
Frage nicht einig werden und musste eine Fristverlängerung über den 21. Juni 2019
hinaus beantragen, was ihm von der RK-NR auch gewährt wurde. Die offizielle Antwort
fiel dennoch sehr ernüchternd aus: Viele seiner Mitgliedkirchen träten zwar für eine
weitgehende oder gar vollständige Gleichbehandlung von hetero- und homosexuellen
Paaren auf rechtlicher und kirchlicher Ebene ein, da sich aber einige dieser Mitglieder
noch im Klärungsprozess befänden, werde der Urteilsbildungsprozess in der
Abgeordnetenversammlung noch einige Zeit in Anspruch nehmen. 
Gerade diese Spaltung der reformierten Kirche wurde in vielen Medien als die
eigentliche Überraschung gehandelt und vielseitig diskutiert. Man war sich im
Grundsatz einig, dass die reformierte Kirche allgemein als progressiver einzustufen sei
als die katholische Kirche und sich daher bei gesellschaftlichem Wandel auch
wesentlich schneller einbringe als der Vatikan, zumal das reformierte Verständnis der
Trauung seit dem 19. Jahrhundert eine Bestätigung dessen sei, was der Staat vollziehe.
Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den innerkirchlichen Gräben weitestgehend
um regionale Gräben, zum einen zwischen Stadt und Land und zum anderen zwischen
der Deutschschweiz und der lateinischen Schweiz. Während man in den Städten und in
der Deutschschweiz die Ehe eher als eine Gemeinschaft zweier Menschen betrachte,
werde diese in den anderen Regionen eher als eine Verbindung von Mann und Frau und
als eine von Gott eingesetzte Institution verstanden. Diese Ansicht kam besonders
deutlich in einer von 200 Pfarrern unterzeichneten Erklärung zum Vorschein, in der
gemäss dem Tages-Anzeiger vermerkt war, dass die Öffnung der Ehe für homosexuelle
Menschen nichts anderes als ein «Segen ohne Segenszusage Gottes» sei und einem
«Missbrauch» von Gottes Namen gleichkomme.
Das über Monate andauernde Hickhack fand schliesslich am 4. November 2019 ein
Ende: Die Delegierten des SEK stellten sich an der Abgeordnetenversammlung mit 49 zu
11 Stimmen hinter die Vorlage. Sie empfahlen ihren Mitgliedkirchen die Ehe für alle, wie
auch den damit einhergehenden allfälligen neuen zivilrechtlichen Ehebegriff für die
kirchliche Trauung vorauszusetzen. Zugleich empfahlen die Delegierten, dass bei der
kirchlichen Trauung auch in Zukunft die Gewissensfreiheit der Pfarrerinnen und Pfarrer
gewahrt bleiben solle – wohl auch, um den Haussegen weitestgehend vor der Schieflage
zu bewahren. Den Lohn dieser Arbeit sprachen die Medien im Wesentlichen dem SEK-
Präsidenten Gottfried Locher zu. Er habe die Öffnung der Ehe stets mit guten
Argumenten begründet und auch deutlich gemacht, dass die Ehe nicht zu den
Grundfragen des Glaubens – im Sinne des Sakraments – gehöre und der
gesellschaftliche Konsens ebenso wichtig sei, wie die biblischen Grundlagen, auch wenn
einige Bibeltreue das anders sähen. 29
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